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Flächennutzungsplanänderung Nr. 166
(Entwurf) – Grafental Ost –

Gebiet etwa zwischen verlängerter Metrostraße,
der Güterbahntrasse Düsseldorf – Ratingen, der
Wohnsiedlung „Märchenland“ und dem Rübe-
zahlweg sowie der Walter-Eucken-Straße

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung
und den nach Einschätzung der Gemeinde
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2939) in der Zeit vom
26.10.2021 bis einschließlich 26.11.2021 beim
Stadtplanungsamt, Brinckmannstraße 5, 40225
Düsseldorf, im 4. Obergeschoss des Verwal-
tungsgebäudes, unter Einhaltung der aufgrund
der Coronavirus-Pandemie geltenden Regelun-
gen sowie Erfassung der Kontaktdaten während
folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht aus:
montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00
Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr; freitags
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Ferner sind die
Unterlagen der öffentlichen Auslegung auch im
Internet über das Landesportal unter
https://www.bauleitplanung.nrw.de oder unter
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php einzusehen.

Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavirus-
Pandemie zur besonders zu schützenden Perso-
nengruppe mit einem höheren Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf gemäß Aussage des
Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gehören
oder unter häuslicher Quarantäne stehen und
über keinen Internetzugang verfügen, können
Sie sich für eine individuelle Unterstützung an
das Stadtplanungsamt wenden
(Telefon 0211/8996918 oder 0211/8996498).

Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch
Informationen zu(r/m):
– Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs-, Sport-,

Freizeit- und Gewerbelärm sowie zu Lärm-
schutzmaßnahmen

– Auswirkungen durch elektromagnetische
Felder von technischen Anlagen

– Abstand zu Störfallbetriebsbereichen
– Spielflächenversorgung

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen/ Landschaft durch Informationen
zu(m):
– Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und Vogel-

schutzgebieten nach Naturschutz-Richtlinien
der Europäischen Union

– Tieren und Pflanzen, zu Eingriffen in Natur
und Landschaft und Begrünungsmaßnahmen

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 16. Oktober 2021 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156244 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Auslegung einer Flächennutzungsplanänderung (Entwurf)
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 16.09.2021 der nachstehenden Änderung des Flächennutzungsplanes (Ent-
wurf) und seiner Begründung für die öffentliche Auslegung zugestimmt:

(Stadtbezirk 2)

– geschützten Arten und zu artenschutzrecht-
lichen Belangen und Vorkommen im Plan-
gebiet

– Landschafts-/Stadtbild

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch
Informationen zu(r):
– Versiegelung des Bodens
– Altablagerungen im Umfeld des Plangebie-

tes
– Altablagerungen im Plangebiet
– Altstandorten im Plangebiet

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch
Informationen zu(r/m):
– Grundwasser, insbesondere zu Grundwas-

serständen und zur Grundwasserqualität
– Niederschlags- und Schmutzwasserbeseiti-

gung
– Oberflächengewässern, Wasserschutzge-

bieten und Hochwasserbelangen

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und
Klima durch Informationen zu(r):
– Luftschadstoffen durch Straßen- und Schie-

nenverkehr und deren Einwirkungen auf das
Plangebiet

– Nutzung umweltfreundlicher Mobilität
– Energienutzung im Plangebiet
– klimatischen Verhältnissen sowie zu

Klimaschutz und Klimaanpassung

Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles
Erbe und sonstige Sachgüter durch Informatio-
nen zu:
– Denkmälern
– Kultur- und sonstigen Sachgütern
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Die ausliegenden Unterlagen beinhalten fol-
gende umweltbezogen Stellungnahmen,
zum Teil in Form von Gutachten:

– Verkehrsgutachten: Verkehrsuntersuchung
Grafental Mitte und Ost, Emig VS Inge-
nieursgesellschaft für Verkehrs- und Stadt-
planung mbH, Mai 2016 / Juni 2017

– Schalltechnische Untersuchung: Peutz Con-
sult: Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan Nr. 02/005 Grafental Ost in
Düsseldorf (VJ 5896-7), Peutz Consult
GmbH, 09.06.2021

– Amt für Umwelt und Verbraucherschutz zu
den Themen Straßen- und Schienenver-
kehrslärm, Sport-, Freizeit- und Gewerbe-
lärm, Boden (Altablagerungen, Altstandorte,
Bodenaushub und Abbruchmaterialien
sowie vorsorgender Bodenschutz), Wasser
(Grundwasser, Niederschlags- und
Schmutzwasserbeseitigung, Oberflächenge-
wässer, Wasserschutzgebiete, Hochwasser-
belange), Luftqualität und Klima

– Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu den
Themen Tiere und Pflanzen, Stadt-/ Land-
schaftsbild, Spielflächenversorgung, Arten-
schutz, Grünplanung, Nullvariante und
Monitoring

– Stadtentwässerungsbetrieb zu den Themen
Abwasserbeseitigung, Überflutungsschutz
bei Starkregenereignissen und Oberflächen-
gewässer

– Amt für Verkehrsmanagement zum Thema
Mobilität

– Amt für Schule und Bildung zu den Themen
Begrünung und Mobilität

– Bezirksregierung Düsseldorf zu den Themen
Denkmalangelegenheiten, Land-schaft- und
Naturschutz, Luft (Luftreinhalteplanung),
Wasser (Hochwasserrisikogebiete)

– Industrie- und Handelskammer (IHK) zu
Düsseldorf zu den Themen Gewerbeemis-
sionen und Verkehrslärm

– Landschaftsverband Rheinland (LVR)
– Amt für Bodendenkmalpflege zu dem
Thema Bodendenkmäler

– Landschaftsverband Rheinland (LVR)
– Amt für Liegenschaften zu dem Thema
kulturelles Erbe

– Deutsche Bahn AG zu den Themen Immis-
sionen und Entwässerung

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung
bestätigten Ergebnisse aus dem Verfahrens-
schritt gemäß § 4 BauGB mit öffentlich auslie-
gen.

Innerhalb der Auslegungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen bei der v.g. Stelle insbe-
sondere schriftlich, zur Niederschrift oder per
Email an bauleitplanung@duesseldorf.de abge-
geben werden. Ferner besteht die Möglichkeit,
Stellungnahmen über das Internet
(https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php) abzugeben.

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung
Bezug genommen wird auf technische Regel-
werke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie
Richtlinien anderer Art -, so werden diese zu
jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden
Stelle bereitgehalten.

Bezüglich einer evtl. Einsichtnahme ist eine vor-
herige telefonische Kontaktaufnahme unter den
v.g. Telefonnummern erforderlich.
Gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt
bleiben können.
Ferner wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hin-
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rah-
men der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können.

Sofern Stellungnahmen in Form von Unter-
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten,
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag-
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung
gestellt.

Düsseldorf, 07.10.2021
61/12-FNP 166

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag
Baackmann
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Bürgerbeteiligung zum Opernhaus der Zukunft

Düsseldorf 

Bürgerbeteiligung zum Opernhaus
der Zukunft ab dem 18. Mai

Jetzt mitmachen:
www.dialog-opernhaus-duesseldorf.de
oder Infogalerie an der Alten Kämmerei


